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Bundesnetzagentur prüft Anträge zu 

systemrelevanten Anlagen der ersten 

Ausschreibung zum Kohleausstieg 

Die Bundesnetzagentur prüft drei Anträge von Übertragungsnetzbetreibern zu 

für die Netzstabilität systemrelevanten Anlagen, die einen Zuschlag in der 

ersten Ausschreibung zur Reduzierung der Kohleverstromung erhalten haben.  

Die Anträge beziehen sich auf die Anlagen Heyden 4, Walsum 9 und Westfalen 

E der Betreiber Uniper, Steag und RWE. Die Prüfung der Bundesnetzagentur 

läuft bis zum 1. Juni 2021. 

Gründe für Systemrelevanzausweisungen 

Als Grund für die Systemrelevanzausweisungen geben die 

Übertragungsnetzbetreiber für die Anlage Walsum 9 die Bereitstellung von 

Wirkleistung für den Redispatch und für die Anlagen Heyden und Westfalen E 

die Bereitstellung von Blindleistung zur Spannungshaltung an.  

Die Bundesnetzagentur prüft die Anträge und entscheidet, ob das Ergebnis der 

Prüfung der Übertragungsnetzbetreiber bestätigt wird.  

Nach Bestätigung der Systemrelevanz einer Anlage durch die 

Bundesnetzagentur ergibt sich, abhängig von der Bestätigung, eine der 

folgenden Konsequenzen: Wird eine Anlage für den Wirkleistungsredispatch 

benötigt, erfolgt eine Überführung in die Netzreserve. Wird eine Anlage für 

eine Blindleistungsbereitstellung benötigt, erfolgt abhängig von der konkreten 

Netzsituation am Anlagenstandort eine Umrüstung zum rotierenden 

Phasenschieber oder die Anlage wird zum spannungsbedingten Redispatch in 

die Netzreserve überführt.  

B

T

5

b

t

P

F

L

Ö

T

p

undesnetzagentur 

ulpenfeld 4 

3113 Bonn 

undesnetzagentur.de 

witter.com/bnetza

ressekontakt 

iete Wulff 

eiter Presse und 

ffentlichkeitsarbeit 

el. +49 228 14 - 9921 

ressestelle@bnetza.de

http://www.bundesnetzagentur.de/
http://www.twitter.com/bnetza
mailto:pressestelle@bnetza.de


Bonn, 4. März 2021 
Seite 2 von 2 

Die Kosten für die Vorhaltung in der Netzreserve sowie für die Umrüstung 

zum rotierenden Phasenschieber tragen die Netzkunden, da diese Maßnahmen 

den sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb dienen.  

Ziel der Emissionsreduzierung wird erreicht 

Bei Überführung einer Anlage in die Netzreserve darf die Anlage künftig nur 

auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber angefahren werden, wenn 

dies zur Absicherung des Netzbetriebs notwendig ist. Die kommerzielle 

Nutzung der Anlage ist trotz Systemrelevanz untersagt, sodass sich die 

Einsatzstunden im Vergleich zum Marktbetrieb auf ein Mindestmaß 

verringern.  

Erfolgt die Umrüstung einer mit Kohle betriebenen Anlage zum rotierenden 

Phasenschieber zur Bereitstellung von Blindleistung, entfällt die 

Kohleverfeuerung komplett.  

Somit gehen die Treibhausgasemissionen auch für systemrelevante Anlagen 

deutlich zurück und das beabsichtigte Ziel der Emissionsreduzierung wird 

erreicht. 

Die Bundesnetzagentur ist eine Behörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Zu den zentralen Aufgaben 
der Regulierungsbehörde gehört die Aufsicht über die Märkte Energie, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahn.  

Die Bundesnetzagentur sorgt u.a. dafür, dass möglichst viele Unternehmen die 

Leitungsinfrastruktur in diesen Bereichen nutzen können, damit 

Verbraucherinnen und Verbraucher von Wettbewerb und günstigen Preisen 

profitieren.  

Mit Hauptsitz in Bonn und Mainz sowie 46 Außenstellen in ganz Deutschland 

beschäftigt die Behörde über 2900 Mitarbeiter.  


